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1. Anlass und Aufgabenstellung 

 
         Zur weiteren Deckung der Rohstoffbasis für das Betonwerk Godelmann GmbH & Co. 

KG beantragte die Fa. Naabkies GmbH & Co. KG, Industriestraße 1, 92269 Fenster-
bach den Kiesabbau auf den Flur-Nr. 1657, 1656, 1661, 1660, 1665/1, 1658 (TF), 
1659, 1678, 1676, 1677/1, 1677 und 1679 der Gemarkung Schwarzenfeld, Markt 
Schwarzenfeld.  
Die Flurstücke befindet sich bereits im Eigentum des Antragstellers oder werden durch 
diesen zum Zweck des Kiesabbaus gekauft. Die Gesamtfläche des Abbaus (Bruttoab-
baufläche inkl. Grenzabstände) beträgt 336.036 m². Die Netto-Abbaufläche, also die 
tatsächliche Abbaufläche unter Einhaltung der notwendigen Grenzabstände beträgt 
318.743 m². 
Der Abbau erfolgt bis ca. 8,0 m unterhalb der bestehenden Geländeoberkante, je nach 
Ausbildung der Lagerstätte sowie den Qualitäten des abzubauenden Materials. 
 
Auf Grund des hohen Grundwasserspiegels, welcher direkt mit der Naab korrespon-
diert, erfolgt der Abbau als Nassabbau.  
Der entstehende Baggersee verändert das Landschaftsbild gegenüber dem bisherigen 
Zustand. Wie bei jeder Abgrabungsmaßnahme werden darüber hinaus mögliche nega-
tive Auswirkungen auf die Landschaftsfaktoren Boden und Grundwasser sowie die 
Pflanzen- und Tierwelt hervorgerufen. 
 

 Gemäß den üblichen Anforderungen der Genehmigungsbehörde ist deshalb ein Land-
schaftspflegerischer Begleitplan erforderlich, der solche Auswirkungen untersucht und 
darstellt, wie diese Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen 
kompensiert werden können. 

 

2. Lage und Größe des Untersuchungsgebietes 
 

Die geplante Abbaufläche liegt weit ab von jeglicher Wohnbebauung. Die kürzeste Ent-
fernung nach Asbach beträgt rd. 450 m, nach Schwaig 490 m, nach Schwarzenfeld 
selbst mind. 680 m. Nach Deiselkühn beträgt die kürzeste Entfernung mind. 900 m. 
Das geplante Abbaugebiet wird an der Nord-, West und Südseite durch die Naab und 
ihre Uferstreifen begrenzt, die östliche Grundstücksgrenze wird durch landwirtschaftli-
che Flächen begrenzt. Südwestlich befindet sich die Asphaltmischanlage der Fa. 
Georg Huber Inh. Josef Rappl GmbH mit diversen Lagerflächen sowie zwei Wasserflä-
chen, welche ebenfalls aus einem Kiesabbau hervorgegangen sind. Angrenzend an die 
landwirtschaftlichen Flächen verläuft in kürzester Entfernung von rund 80 m von Nord 
nach Süd die Autobahn A93. 
Untersucht werden im Hinblick auf die Vorprüfung der Umweltverträglichkeit bzw. die 
Eingriffe in Natur und Landschaft auch die in den Randbereichen liegenden Nutzungs- 
und Vegetationsstrukturen. Soweit zur Bewertung erforderlich, wird ein größerer räum-
licher Kontext berücksichtigt. 
 

 

3.  Rechtliche Grundlagen und bestehende Planaussagen 
 
3.1  Rechtliche Grundlagen 
 
 Wesentliche rechtliche Grundlagen für die Bearbeitung des LBP ist das das BNatSchG 

und die BayKompV (Eingriffsregelung) 
 
 Rechtsgrundlage des Landschaftspflegerischen Begleitplans ist die Eingriffsregelung 

nach den §§ 13 - 17 BNatSchG. Hiernach ist es oberstes Gebot, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
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 Zur grundsätzlichen Vermeidbarkeit des Eingriffs ist anzumerken, dass die Gewinnung 
von Kies immer gewisse Landschaftsveränderungen mit sich bringt. Andererseits be-
steht auch in Zukunft seitens der Wirtschaft ein Bedarf an diesen Rohstoffen. Aufgrund 
der Beanspruchung intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen sind die Auswir-
kungen auf die meisten Schutzgüter gering. 

 Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 (2) BNatSchG derart auszugleichen 
oder zu ersetzen, dass keine erheblichen oder nachteiligen Folgen für den Naturhaus-
halt zurückbleiben.   

 Die zur Kompensation (= Ausgleich bzw. Ersatz) des Eingriffs erforderlichen Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im Einzelnen im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan darzustellen. Dieser ist Bestandteil des Fachplans (siehe Ab-
bau- und Rekultivierungsplan). 

 Wenn in den Richtlinien für Anlagen zur Gewinnung von Kies, Sand, Steinen und Er-
den vom 09.06.1995 keine verbindlichen Vorgaben gemacht werden, so orientiert sich 
die Planung hinsichtlich der Grenz- wie auch Sicherheitsabstände weitgehend an die-
sen Vorgaben. 

 
3.2 Aussagen übergeordneter Planungen und von Fachplanungen 

 
Regionalplan 

 Nach dem Regionalplan für die Region Oberpfalz-Nord liegt das Abbaugrundstück in-
nerhalb des geplanten Vorranggebiets für den Abbau von Bodenschätzen „KS 68 Vor-
ranggebiet für Bodenschätze - Kies und Sand "westlich Asbach““, sowie dem „KS 69 
Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze - Kies und Sand "westlich Asbach“, 

 Weiterhin liegt das Vorhaben nach dem Regionalplan im Vorranggebiet H 03, Hoch-
wasserabfluss Naab, im geplanten landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 24-8156R6 sowie 
im „Regionaler Grünzug an der Naab von Regionsgrenze bis nördl. Oberwildenau“. 

 Auf Grund der Lage im Grünzug wie auch im geplanten landschaftlichen Vorbehaltsge-
biet ist den Stellungnahmen des Naturschutzes sowie der Landespflege besonders 
Gewicht zuzumessen. 

 
Schutzgebiete nach BNatSchG 

Der Vorhabenbereich liegt im Naturpark Oberpfälzer Wald, nicht jedoch innerhalb der 
Schutzzone (Landschaftsschutzgebiet im Naturpark). Weitere Schutzgebiete sind im 
Vorhabenbereich nicht ausgewiesen, jedoch befinden sich im südlichen, westlichen wie 
auch nördlichen Anschlussbereich an das Vorhaben biotopkartierte Strukturen (Ge-
hölzbegleitende Strukturen, Auwälder) im nahen Uferbereich sowie ebenfalls zum glei-
chem Schutzzweck ausgewiesene FFH-Gebiet „Naab unterhalb Schwarzenfeld und 
Donau von Poikam bis Regensburg“. 

 
  
 Wasserschutzgebiete 

Wasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete liegen nicht im Einflussbereich 
des Vorhabens, jedoch liegt östlich des Vorhabens ein Trinkwasserschutzgebiet der 
Pretzabrucker Gruppe. Vom Abbau freigehalten wird nicht nur das Trinkwasserschutz-
gebiet sondern auch die Einzugsgebietsflächen. 
 

 

4.  Natürliche Grundlagen  
  
4.1  Naturräumliche Einheit 
 
 Das Gebiet gehört nach der naturräumlichen Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen 

zum Oberpfälzischen Hügeland (070). 
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4.2  Geologie und Böden 
 

Nach der geologischen Karte 1:25.000 gehört das Planungsgebiet zu den Talböden 
und der untersten Talterrassen aus dem Quartär. 
Nach der Übersichtsbodenkarte 1:25.000 handelt es sich fast ausschließlich um Vega 
aus Schluff bis Lehm (Auensediment). 
Im Rahmen des Hydrogeologischen Berichts mit Standsicherheitsanalysen wurden 
mehrere Bodenaufschlüsse (Sondierungen) durchgeführt. Der Mutterboden besitzt 
demnach eine Stärke von 30 – 50 cm, welcher auf einer unterschiedlich dicken „Ab-
raumschicht“ aus schwachkiesigem Sand liegt (ca. 80 - 180 cm). Anschließend folgt 
die Kiesschicht. 
 

4.3  Klima 
 
 Das Planungsgebiet weist mittlere Jahrestemperaturen von ca. 7,8° C und mittlere Jah-

resniederschläge von ca. 650 mm auf.  
Bei bestimmten Wetterlagen, v.a. sommerlichen Abstrahlungsinversionen sammelt sich 
im Naabtal Kaltluft und kann u.a. zu erhöhter Spätfrostgefährdung führen. Die umfang-
reichen Wasserflächen wirken ausgleichend z.B. hinsichtlich Temperaturspitzen. 
 

4.4  Potentielle natürliche Vegetation 
 
 Als potentielle natürliche Vegetation bezeichnet man den Endzustand der Vegetation, 

den man nach Aufhören des menschlichen Einflusses auf die Landschaft erwarten 
würde. Nach der Karte zur potentiellen natürlichen Vegetation des Landesamtes für 
Umwelt (LfU) würde sich ein Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald mit flussbegleitendem 
Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald einstellen. 

 
 
4.5  Hydrologie 
 
 Im Rahmen des Hydrogeologischen Berichtes des Baugeologischen Büro Bauer 

GmbH, München, wurden umfangreiche zur Hydrologie im Vorhabenbereich durchge-
führt. 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im direkten Vorhabenbereich; dieser wird je-
doch im Norden, Westen und Süden von der Naab umgeben. Die Grundwasserglei-
chen sind zur Naab hingerichtet und fallen mit max. 0,9 ‰ zu dieser ab. Es ist somit 
davon auszugehen, dass sich, gemäß der durchgeführten Stichtagsmessung zum 
Grundwasser vom 27.09.2019, ein zukünftiger Wasserspiegel von ca. 356,75 m über 
NN einstellen wird. 
 
 

5. Beschreibung und Bewertung des Bestandes 
 
5.1 Vorhandene Nutzungen 

 
Die Nutzungs- und Vegetationsverhältnisse sind im Bestandsplan (M 1:1.000) darge-
stellt. 
Die Nutzungskartierung stellt sich wie folgt dar: 
Quasi der gesamte Bereich wird intensiv Landwirtschaft als Acker oder Grünland ge-
nutzt. Lediglich im nordwestlichen sowie östlichen Bereich  sind kleinere Abschnitt an 
Gehölzen betroffen, welcher jedoch außerhalb des FFH-Gebiets liegen und keinen ge-
setzlichen Schutz genießen. 
Im Umfeld der geplanten Abbaufläche liegen weitere landwirtschaftliche Nutzflächen 
sowie die Uferbereiche der Naab.  
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5.2 Vegetation und Fauna 

 
 Der größte Teil der Fläche wird als Acker oder Grünland intensiv genutzt und weist 

deshalb nur eine vergleichsweise geringe Wertigkeit auf.  
 Weiterhin verläuft durch das geplante Abbaugebiet zwischen den Flur-Nr. 1657 und 

1656 ein Entwässerungsgraben.  
Wie bereits erwähnt, wird das Abbaugebiet im Süden, Westen und Osten durch eine 
typische Auenvegetation der Naab eingerahmt, wobei in Teilbereichen die landwirt-
schaftliche Nutzung bis zur Auenvegetation hin ausgeprägt ist. Über die gesamte östli-
che Grundstückslänge verläuft ein befestigter Flurweg. 
In den Randbereichen des Vorhabens befinden sich einige biotopkartierte Strukturen, 
welche jedoch durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden (dürfen). 
Zu nennen sind hier: 
Im Norden: 
Biotop-Nr. 6638-0070-004: Heckenrest in der Naabaue 
Eine Baumhecke, Eichen dominierend mit vereinzelt Kirsche und Birke. Der Unter-
wuchs ist stellenweise stark eutrophiert und enthält Ablagerungen aus der Landwirt-
schaft. In der Strauchschicht dominieren Brombeere, Holunder und Heckenrose.  
Im Norden, Westen und Süden: 
Biotop-Nr. 6638-0050-006: Östliche Naabauen südlich von Schwarzenfeld 
Die uferbegleitende Vegetation setzt sich abwechselnd aus Erlen-Weidensäumen, 
Röhricht, Sumpfseggenabschnitten und Hochstaudenbereichen zusammen. Spring-
kraut 
sowie Mädesüß und Waldsimse dominieren. 
 
 
Im Westen:  
Biotop-Nr. 6638-1051-007: Kleine Stillgewässer und Gräben in der Naabaue zwischen 
Schwarzenfeld und Schwandorf 
Ein von Auwald (aus Bruch-Weide, Schwarzem Holunder, Schwarz-Erle, Hopfen, 
Kratzbeere, Brennnessel, zur Naab hin auch Pappel, Stiel-Eiche) umgebener und z. T. 
beschatteter, vermutlich nicht mehr genutzter Fischteich mit Gelber Teichrose und 
Vielwurzeliger Teichlinse. Uferröhricht und Verlandungszonen aus Großem Schwaden 
und Rohr-Glanzgras; ein früher vorhandener zweiter Teich wurde vermutlich verfüllt, 
dort gestörte Bereiche mit Brennnesselherden und Vorwald. 
Angesichts der Nutzungs- und Vegetationsstrukturen ist zu erwarten, dass im Gebiet, 
insbesondere im Bereich des geplanten Abbaus, lediglich gemeine, weit verbreitete Ar-
ten vorkommen. Auf Grund des intensiven Ackerbaus sind keine besonders geschütz-
ten Arten zu erwarten. 
Im Rahmen von Untersuchungen zur Fauna (Hr. Dipl. Biologe Bernhard Moos) kommt 
von den geschützten Säugetierarten der Biber und Fledermäuse vor, welche jedoch 
nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden.  
Zu den europäischen Vogelarten: 
Brutvögel beschränken sich auf allgemein häufige und weit verbreitete Vogelarten mit 
Ausnahme von Eisvogel, Gelbspötter, Goldammer, Pirol, Grünspecht und Schlag-
schwirl; Flussregenpfeifer und Dorngrasmücke mit Bruten im bestehenden Tagebau 
(durch vorzeitigen Maßnahmenbeginn, genehmigt durch das LRA Schwandorf);  
Keine bodenbrütende Feldvögel außer Schafstelze; die Fläche liegt nicht im einem 
Wiesen- oder Feldvogelbrutgebiet gemäß Landesamt für Umwelt.  
 
Durch den Abbau ergeben sich keine wesentlichen Beeinträchtigungen dieser Arten. 
Insgesamt ist die naturschutzfachliche Wertigkeit des geplanten Abbaugebiets ver-
gleichsweise gering. In der Umgebung, vor allem hin zur Naab, existieren in den Au-
waldbereichen am Wasser Strukturen, welche als Lebensraum von Pflanzen und Tie-
ren jedoch von Bedeutung sind.   
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5.3 Landschaftsbild 
 

Der Landschaftsraum ist im geplanten Abbaubereich erheblich durch die landwirt-
schaftliche Nutzung gekennzeichnet. Während sowie kurze Zeit nach dem Abbau stel-
len die Abbauflächen und Baggerseen mit ihren noch spärlich bewachsenen Ufern eine 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Nach entsprechender Entwicklungszeit 
mit Ausbildung von Gehölzen und Verlandungsvegetation bereichern diese die land-
schaftliche Wahrnehmung erheblich. 
Die Abbaufläche selbst weist nur in geringem Maße landschaftsästhetische Qualitäten 
auf. Die Ackerfläche weisen keine gliedernden Elemente auf, wird aber durch die 
Ufervegetation der Naab eingerahmt. Zusätzlich wirkt sich die das Gebiet überspan-
nenden Hochspannungsleitung negativ auf das Landschaftsbild aus. 
Ältere Gehölzbestände, vor allem an der Naab und damit außerhalb des Planungsge-
bietes), bereichern das Landschaftsbild dahingehend in erheblichem Maße.  
 
 
 

6. Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie Eingriffe in Natur 
und Landschaft (im Sinne der Eingriffsregelung des BNatSchG) 

 
 Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen und Wechselwirkungen des 

geplanten Abbaus auf die nach § 2 UVPG zu berücksichtigenden Schutzgüter unter-
sucht und qualitativ beschrieben sowie abschließend im Überblick zusammengefasst. 

  
 Im naturschutzrechtlichen Sinne stellen die Auswirkungen des geplanten Kiesabbaus 

Eingriffstatbestände nach § 15 BNatSchG dar, soweit damit eine erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes verbunden ist. 

 Die Bilanzierung erfolgt nach der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKomV) 
für Vorhaben im Außenbereich nach den Best Practice Beispielen für Rohstoffgewin-
nung.   

 
 
6.1 Gebot der Vermeidung von Eingriffen 
 
 Zunächst einmal ist hierzu anzumerken, dass jeglicher Abbau von Rohstoffen unver-

meidbar eine irreversible Veränderung des Standorts mit sich bringt. Ein bedeutender 
Teil des Bodenkörpers einschließlich der Vegetationsdecke wird von der Fläche ent-
fernt, die gegebenen Standortbedingungen werden grundlegend verändert. 

 Dennoch hat der Kiesabbau als Eingriffstatbestand im Gegensatz zu einer Vielzahl an-
derer Eingriffe wie z.B. Straßenbau, Hochbaumaßnahmen etc., bei denen die Flächen 
in der Regel mehr oder weniger irreversibel ihrer biologischen Aktivität entzogen wer-
den, die Besonderheit, dass die beanspruchten Flächen nach Beendigung der Roh-
stoffgewinnung durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Stand-
ort- und Lebensraumqualität, sowie des Landschaftsbildes wieder erheblich aufgewer-
tet werden können, wenn auch im Vergleich zur Zeit vor dem Abbau völlig andere 
Standortbedingungen herrschen. 

 Um dem Ziel einer erheblichen Aufwertung der Lebensraumqualität nach Abbauende 
gerecht zu werden, ist es erforderlich, bereits bei der Abbauplanung bzw. während des 
Abbaus zumindest in Teilbereichen die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen.  

 Trotzdem wird durch die geplante Abbautätigkeit zunächst eine Reihe von Beein-
trächtigungen der einzelnen Landschaftsfaktoren, des Menschen sowie der Kultur- und 
Sachgüter hervorgerufen, die als unvermeidbar angesehen werden müssen. Diese 
Auswirkungen werden im Folgenden im Überblick sowie detailliert dargestellt. 
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6.2 Quantitative Darstellung der Eingriffe (Flächenbilanz)  
 

 Durch das Abbauvorhaben werden folgende Nutzungs- und Vegetationsstrukturen  
überprägt (Netto-Abbaubereich): 

 

297.451 m²    Acker (intensiv) 
17.389 m²   Grünland (intensiv) 
2.902 m²    Gehölze 

 1.001 m²  Feld-Wege 

 

 Aus der Aufstellung geht hervor, dass quasi nur intensiv genutzte Flächen (Acker und 
Grünland) durch das Vorhaben betroffen sind.  

 
 

6.3 Pflanzen, Tiere, Ökosysteme 
 

Wie aus der Aufstellung in Kap. 6.2 sowie der Strukturbeschreibung in Kap. 5.2 her-
vorgeht, werden mit den Ackerflächen größtenteils nur intensiv genutzte und als Le-
bensraum gering bedeutsame Strukturen beansprucht.  
Die Entfernung der Gehölzstrukturen (ca. 2.900 m²) haben als Lebensraum von Pflan-
zen und Tieren auf Grund der geringen Größen im Verhältnis zu den Restbeständen 
eine geringe Erheblichkeit. 
 

Während der Zeit des Kiesabbaus kann es vor allem durch die damit verbundene Lär-
mentwicklung auch zu Störungen nicht unmittelbar beanspruchter Flächen kommen. 
Betroffen sind die angrenzenden Uferbereiche der Naab und ein kleiner Abschnitt des 
nördlichen Ufers des weiter südlich liegenden ehemaligen Kiesabbaus. Insgesamt dürf-
ten sich die Auswirkungen diesbezüglich innerhalb enger Grenzen halten.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eingriffe in Bezug auf die naturschutz-
fachlichen Belange als vergleichsweise sehr gering zu bewerten sind. Die stattfinden-
den Eingriffe sind darüber hinaus als unvermeidbar anzusehen. 
Im Rahmen einer durchgeführten saP wurden keine relevanten Tier- und Pflanzenarten 
aufgefunden. 
 

6.4 Landschaftsbild und Erholung 
 
Wie bereits in Kap. 5.3 dargestellt, wird der Landschaftsraum bereits im aktuellen Zu-
stand in erheblichem Maße durch die Landwirtschaft geprägt. 
Im Bereich des geplanten Abbaus  bilden nur die angrenzenden Naabufer mit entspre-
chendem Uferbuchs eine landschaftliche Gliederung. 
Darüber hinaus findet man noch Reste der primären Auenlandschaft, wie beispielswei-
se alte Einzelbäume in der weiteren Umgebung. 
Durch das Vorhaben werden somit nur landwirtschaftliche Flächen in Anspruch ge-
nommen, welche das Landschaftsbild nur bedingt aufwerten können.   
 
Mit der Landschaftsbildqualität korrespondiert die Erholungseignung des Gebiets. 
Durch die Umwandlung in eine Wasserfläche werden zwar die begehbaren Flächen im 
Sinne des freien Zugangs zur Natur reduziert, der entstehende Baggersee stellt jedoch 
zumindest mittelfristig eine attraktive Kulisse für landschaftsgebundene Erholungsfor-
men dar. 
 
Zusammenfassend betrachtet ergeben sich durch den geplanten Kiesabbau betriebs-
bedingt sowie vorübergehend anlagebedingt Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des und der Erholungseignung. Mittel- bis langfristig werden diese Störungen vollstän-
dig kompensiert. Es werden sich landschaftsästhetisch vergleichsweise hochwertige, 
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wenn auch andersartige Strukturen herausbilden, die vom Betrachter erfahrungsge-
mäß eindeutig positiv assoziiert werden. 
Insgesamt sind die Landschaftsbildveränderungen als unvermeidbar anzusehen, da sie 
zwangsläufig mit dem Kiesabbau einhergehen. 
 

 
6.5 Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

 
Wie jede oberflächliche Rohstoffgewinnung zieht auch das beantragte Abbauvorhaben 
zwangsläufig erhebliche, irreversible Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und 
Wasser nach sich, die unvermeidbar sind.  
Die wesentliche Veränderung besteht darin, dass der gesamte Bodenaufbau ein-
schließlich der biologisch aktiven Bodenschicht sowie eines Teils des quartären Unter-
grunds beseitigt wird. 
Bisher durch die Filter- und Pufferfunktion des Bodens geschütztes, oberflächennahes 
Grundwasser wird freigelegt. Dadurch wird die potentielle Grundwasserkontaminati-
onsgefährdung durch Eintrag von Schadstoffen und Nährstoffen über die Luft oder 
oberflächliche Abschwemmung erhöht, wobei jedoch das natürliche Puffer- und Filter-
vermögen der vorhandenen Böden vergleichsweise gering ist und durch relativ geringe 
Grundwasserflurabstände kennzeichnend sind. 
Außerdem besteht die Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Baumaschinen während 
der Abbauphase, wobei das Gefährdungspotential durch regelmäßige Pflege und War-
tung der im Einsatz befindlichen Maschinen minimiert werden kann. 
Dies erfolgt durch die Verwendung von biologisch abbaubaren Schmier- und Kraftstof-
fen, um Umweltauswirkungen während der Abbautätigkeit durch Tropfverluste oder ei-
nen Havariefall zu minimieren. Die Betankung der Fahrzeuge erfolgt in Randbereichen 
des Abbaus unter Verwendung eines Tankwagens und geeigneter Einrichtungen zur 
Verhinderung von Bodenkontaminationen (z.B. Auffangwannen). Weiterhin wird Ölbin-
demittel in ausreichender Menge im Abbaubereich vorgehalten. Im Havariefall wird 
unmittelbar das Landratsamt bzw. Wasserwirtschaftsamt verständigt. 
Im Falle eines auftretenden Hochwassers werden die Baumaschinen, schon alleine um 
eine Beschädigung der selbigen zu verhindern, an der geplanten Kiesgrube wie auch 
im Werk, aus dem Gefahrenbereich des Hochwassers gebracht. Dabei werden die Ma-
schinen in den Bereich der Ortschaft Asbach transportiert, welche nicht zum Überflu-
tungsgebiet eines Hundertjährigen Hochwassers (HQ-extrem) gehören. Die Dämme 
zur Naab hin werden nicht mehr befahren. 
Eine Verfüllung des gesamten Grundwassersees nach dem Abbau wäre zwar möglich, 
könnte aber aufgrund des erheblichen Massendefizits nur über weitere zusätzliche 
Fremdmassen erfolgen. 
Von relativ untergeordneter Bedeutung im Hinblick auf die Eingriffsschwere ist die Ge-
fahr der Mineralisation organisch gebundenen Stickstoffs im Oberboden infolge der Be-
lüftung und Transport bis in den Grundwasserbereich. Dieser mögliche Tatbestand be-
trifft in erster Linie nur die Phase der vorbereitenden Arbeiten (Abschieben des 
Oberbodens). 
Ebenfalls vergleichsweise wenig gravierend ist die Tatsache, dass durch die Umlage-
rungen, Abgrabungen und Aufschüttungen die Bodenlebewesen im belebten Teil des 
Bodens beeinträchtigt werden. 
Von Bedeutung sind hingegen die Auswirkungen auf das Grundwasser. Wie bereits 
erwähnt, steigt die potentielle Kontaminationsgefahr bedingt durch die Freilegung an 
der Oberfläche erheblich. Die tatsächliche Gefährdung ist allerdings umso größer, je 
näher potentielle Kontaminanten zu dem später entstehenden Baggersee liegen. Im 
vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die landwirtschaftliche Nutzung als wesentli-
cher Kontaminant auch vermutlich des Schadstoffeintrages zukünftig weiter zurückge-
drängt werden wird.  
Des Weiteren werden Veränderungen im Temperaturhaushalt, der Grundwasserneu-
bildungsprozesse sowie generell der hydrologischen Verhältnisse hervorgerufen.  
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Bei natürlicher Überdeckung sind die Grundwassertemperaturen mehr oder weniger 
konstant. Nach der abbaubedingten Freilegung werden diese erheblichen jahreszeitli-
chen Schwankungen unterworfen, die jedoch bezogen auf die gesamte Wassertiefe nur 
bedingt mit einem typischen Oberflächengewässer verglichen werden können. Grund-
wassertypische Biozönosen, die eine bedeutende Reinigungsleistung gegenüber ein-
getragenen Schadstoffen aufweisen, werden zugunsten eher für Oberflächengewässer 
typische Mikro-Biozönosen zurückgedrängt. 
Diese Temperaturveränderungen gegenüber den Verhältnissen unter natürlicher Über-
deckung sind umso gravierender, je geringer die Grundwasserdurchströmung ist. Dies 
trifft v.a. auf ältere Baggerseen mit ihren weitgehend abgedichteten Ufern und Sohlen 
zu. Die Temperaturveränderungen wirken sich naturgemäß auch auf das abströmende 
Grundwasser aus. Wie Untersuchungen zeigen, können solche Temperaturverände-
rungen noch 1.200 m unterstrom spürbar sein. 
Darüber hinaus verschieben sich die Grundwasserneubildungsprozesse sowohl quali-
tativ als auch quantitativ. Zum einen wird der Zutritt der Niederschläge in das Grund-
wasser durch die fehlende Überdeckung erheblich beschleunigt, bzw. erfolgt ungehin-
dert. Zum anderen ist als gegenläufiger Trend die Verdunstung im Vergleich zum kapil-
laren Aufstieg im Boden bei natürlicher Überdeckung erheblich erhöht. Bezüglich der 
Verdunstung über den freien Wasserflächen liegen in der Literatur relativ weit vonei-
nander abweichende Angaben vor. Auf die hiesigen Klimaverhältnisse des mittleren 
Naabtals übertragen kann davon ausgegangen werden, dass die Verdunstung über 
freien Wasserflächen im Jahresgang praktisch die jährliche Niederschlagsmenge er-
reicht, und damit um ca. 60 - 80% höher ist als bei der ursprünglichen Flächennutzung 
Acker. In der Wasserhaushaltsbilanz des Gebiets spielt eine solche Veränderung - bei 
einer entstehenden Wasserfläche von ca. 30 ha beträgt die Gesamterhöhung der Ver-
dunstung ca. 65.000 m³ jährlich - praktisch keine Rolle. Ihre praktische Bedeutung liegt 
vielmehr in der Luftbefeuchtung, die sich auf die Nebelbildung auswirkt. 
 
Baggerseen stellen an der Oberfläche freigelegtes Grundwasser dar, die sich vom na-
türlichen See hydrologisch und stoffhaushaltlich erheblich unterscheiden. 
Die wesentlichen Unterschiede sind: 

• natürliche Seen sind in jahrtausendelangen morphogenetischen und limnischen Bil-
dungsprozessen entsprechend der sie umgebenden Landschaft entstanden; dies 
trifft für Baggerseen nicht zu: Untergrund und Umgebungssubstrat sind nicht unmit-
telbar dem See zugeordnet, Verlandungssedimente sind sehr geringmächtig 

• Baggerseen weisen in der Regel eine starke Anbindung an großflächige Grund-
wasserströme auf und besitzen keinen Gebietswasserhaushalt (da oberirdische Zu-
flüsse in der Regel fehlen) 

• die Anfälligkeit von Baggerseen gegenüber Nähr- und Schadstoffeinträgen auf dem 
Grundwasserpfad ist hoch, gegenüber oberflächlichen Stoffeinträgen relativ gering; 
bei natürlichen Seen ist dies umgekehrt; deshalb können, falls die Nährstoffimporte 
des Grundwasserstroms gering sind, Baggerseen lange im oligotrophen Zustand 
bleiben; ist der Nährstoffeintrag, speziell von Phosphaten (limitierender Faktor in 
Gewässern!) hoch, kann es schon bald zu starken Eutrophierungseffekten kom-
men, bevor sich eine Ufervegetation und biogene Sedimente eingestellt haben. 

• produktionsökologisch weisen Baggerseen einen internen Nährstoffverteilungsme-
chanismus auf, den man bei natürlichen Seen nicht findet; dies liegt darin, dass bo-
dennahes Seewasser durch kühleres, zufließendes Grundwasser verdrängt wird; 
trotz typischer Schichtung können Austauschprozesse auch während der eigentli-
chen Sommerstagnation stattfinden und durch den (nährstoffhaltigen) Zustrom 
günstige Ernährungsbedingungen aufrecht erhalten bleiben; dann kann sich inner-
halb relativ kurzer Zeit eine üppige Bodenvegetation entwickeln, v.a. aus Charace-
en (Armleuchteralgen). 
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Die natürliche Grundwasseroberfläche ist naturgemäß geneigt, wenn auch im Naabtal 
vergleichsweise gering. Der Wasserspiegel eines freigelegten Baggersees richtet sich 
horizontal aus. Dadurch entsteht oberstrom eine Absenkung, unterstrom eine Anhe-
bung. Eine im Laufe der Zeit mögliche eintretende Abdichtung wirkt wie eine Spund-
wand, d.h. der Wasserspiegel steigt unter- und oberstromig an. Genauere Ausführung 
hierzu sind dem Gutachten der Fa. Bauer zu entnehmen. Die max. Verschiebung des 
„Grundwasserstandes“ beträgt im vorliegenden Fall lediglich etwas über einen halben 
Meter und liegen im Bereich natürlicher Grundwasserschwankkungen.  
 
 
Hochwasser 

Die Herstellung des Baggersees erhöht die Retentionsfähigkeit der Aue bei Hochwas-
serereignissen, indem der verbleibende Freibord zwischen Seespiegel und Gelände-
oberkante durch das heranfließende Hochwasser genutzt werden kann. Der durch den 
Abbau und in unmittelbarere Nähe zum Abbau gelagerte Abraum entstehende maxima-
le Verlust an Retentionsraum entspricht dem durch den Abbau selbst geschaffenen Re-
tentionsraum im „Kiessee“. Der etwa 0,40 m starke Oberboden, welcher nicht für die 
Rekultivierung verwendet werden kann, wird gänzlich abgefahren; hierdurch entsteht 
bereits ein Retentionsraum von über 125.000 m³.  
Der ebenfalls entnommene Kies wird nur wenige Tage am Abbaugebiet gelagert. Die 
Lagerfläche beträgt ca.1.000 m². Im Kieswerk selbst existieren drei Lagerstätten für 
Kies unterschiedlicher Körnung, welche von oben beschickt und ebenfalls von oben 
„abgebaut“ werden. Dadurch verändert sich die Lagerhaltung im Kieswerk bei Deisel-
kühn durch das geplante Abbauvorhaben nicht. Durch die kurzzeitige Lagerung an der 
Abbaustelle entsteht somit ein geringfügiger Retentionsraumverlust, der bei weitem je-
doch unter dem des durch den Abtransport des Oberbodens geschaffenen liegt. Wird in 
naher Zukunft das Material direkt nach Fensterbach abtransportiert, wird kein ausge-
bautes Material längere Zeit zwischengelagert.   
 
Der nicht verwertbare Abraum wird lediglich zu Beginn ebenfalls nahe dem Abbau ge-
lagert. Da dieser Abraum jedoch höher aufgeschüttet wird, als seine Mächtigkeit im 
Boden beträgt, wird ebenfalls durch den Ausbau mehr Retentionsraum geschaffen als 
durch die Lagerung verloren geht. Weiterhin wird nicht der gesamte Abraum komplett 
zu Beginn geräumt. Wie die Rekultivierung dem Abbau nachfolgt, geht der Abraum 
dem Abbau voraus, also wird im weiteren Abbau der Abraum direkt für die Rekultivie-
rung verwendet. Dabei werden nicht mehr Flächen abgeräumt als innerhalb der folgen-
den zwei Jahre benötigt werden. Die Lagerung des Abraums erfolgt dabei in Mieten pa-
rallel zur Hochwasserabflussrichtung. 
 
Durch die abschließende Modellierung des Abraums (Rekultivierung) und die zurück-
bleibende Wasserfläche wird, wie oben ausgeführt, die Retentionsfähigkeit der Aue er-
höht. Die Geländeverläufe der Rekultivierung erzeugen dabei keine Geländehöhen, 
welche über dem heutigen Bestand liegen – somit geht auch kein Retentionsraum ver-
loren. 
 
Zusammenfassend betrachtet sind die Auswirkungen des Kiesabbaus auf die Schutz-
güter Boden und Wasser, wie bei jeder Abgrabung bis in den Grundwasserbereich und 
Freilegung des Grundwassers an der Oberfläche relativ erheblich, jedoch unvermeid-
bar.  
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6.6 Klima und Luft 
 
 Im Vergleich zum umliegenden Hügelland ist das Naabtal spürbar trockener und wär-

mer. Aufgrund der praktisch fehlenden Niveauunterschiede spielen geländeklimatische 
Besonderheiten keine Rolle. 

 
 Wichtige Funktionen von Freiflächen für das Klima sind Frischluftproduktion und  

-transport sowie die klimaausgleichende Wirkung. Durch die Beseitigung der überwie-
gend landwirtschaftlich genutzten Fläche geht deren Leistung für die Kaltluftproduktion 
verloren. 

 
 Die anstelle der landwirtschaftlich genutzten Flächen entstehenden Wasserflächen wir-

ken durch ihre hohe Wärmeleit- und Speicherfähigkeit auf Temperaturspitzen ausglei-
chend, so dass z.B. bei Frostwetterlagen angrenzende landwirtschaftliche Kulturen ge-
schützt werden können. Andererseits werden, bedingt durch die höhere freiwerdende 
Verdunstungskälte, hohe Temperaturen abgeschwächt. Darüber hinaus wird jedoch 
durch die verdunstungsbedingte Luftbefeuchtung, wie bereits in Kap. 6.5 angespro-
chen, die Nebelwahrscheinlichkeit und -häufigkeit im Gebiet erhöht. 

 Die beschriebenen Effekte sind jedoch - wenn überhaupt - nur in geringem Umfang 
spürbar. 

 Vielmehr spielen hier die doch insgesamt über die vielen Jahre beim Kiesabbau ent-
standenen großflächigen Gewässer eine Rolle, die in der Gesamtheit die oben be-
schriebenen Effekte in spürbarem Umfang hervorrufen können. 
Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation durch das Abbauvorhaben ist 
praktisch zu vernachlässigen. 
Die durch den beim Abbaubetrieb im Bereich der Abbaufläche, des Kieswerks sowie 
beim Transport zum/vom Kieswerk verursachten Ausstoß von Abgasen und die Staub-
entwicklung sind im Vergleich zu den sonstigen Emissionen des Kfz-Verkehrs (nahege-
legene Autobahn und übergeordnete Straßen), der Landwirtschaft sowie Industriebe-
triebe praktisch zu vernachlässigen. Weiterhin werden Verkehrsemissionen durch den 
Abtransport des Kieses über das Förderband über die Naab maximal minimiert. Ledig-
lich lokal kann es insbesondere nach längeren Trockenperioden durch den Fahrbetrieb 
zu spürbarer Staubentwicklung kommen, die eine Beeinträchtigung unmittelbar an-
grenzender landwirtschaftlicher Kulturen bzw. von Erholungsnutzungen darstellen 
kann.  

 
Beim Kiesabbau eingesetzte, emissionsrelevante Maschinen sind: 
- 1 Schürfkübelbagger (Abbaufläche) 
- 1 Radlader (Abbaufläche) 
- durchschnittlich ca. 60 LKW täglich zum Abtransport des Kieses  
- Werksverkehr im Kieswerk mit LKWs, Radlader, PKW 
 
Zusammenfassend betrachtet sind die Auswirkungen des Abbauvorhabens auf Klima 
und Luft vergleichsweise sehr gering. Spürbare Ausmaße dürfte lediglich eine lokal und 
zeitlich begrenzte Staubentwicklung auf dem Transportweg im Bereich der Abbaustel-
le. 

 

 
6.7 Belange des Menschen, sowie Kultur- und Sachgüter 
 

Neben den potentiellen Beeinträchtigungen des Menschen durch die bereits beschrie-
benen Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung sowie Klima 
und Luft werden hier die Arbeits- und v.a. Lebensbedingungen der Menschen sowie 
die Kultur- und Sachgüter in die Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen. 
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Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, sind nachteilige Auswirkungen des Kiesab-
baus auf öffentliche und private Wasserversorgungsanlagen nach allen vorliegenden 
Erkenntnissen nicht zu befürchten.  
Auch mögliche erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm während der Abbauphase 
sind nicht zu erwarten.  

 
Während der Abbauphase wird allerdings die Eignung der Umgebung der Abbaufläche, 
für die Erholung durch Verlärmung, Staubbelastung, Behinderungen durch den Fahr-
verkehr, optische Reize sowie generell die Beunruhigung des Gebiets beeinträchtigt. 
Durch den Betrieb der Baumaschinen sowie der Beförderungen des Kiesmaterials sind 
im Hinblick auf Abgase und Stäube keine wesentlichen Auswirkungen auf Gesundheit 
und Wohlbefinden des Menschen zu erwarten. 
Dies gilt auch für die sehr geringfügigen, möglichen Auswirkungen auf Komponenten 
des Klimas, insbesondere die kausal ableitbare Verstärkung der Nebelbildung, die 
nicht so gravierend sein wird, dass sie für den Einzelnen spürbar ist. 
Durch den beantragten Kiesabbau werden in erheblichem Umfang landwirtschaftliche 
Grundstücke irreversibel als Produktionsflächen für Nahrungsmittel oder Energieroh-
stoffe verloren gehen.  

 

 
6.8 Zusammenfassende Wirkungsanalyse 
 
 Im Folgenden werden die bereits detailliert beschriebenen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter kurz zusammenfassend dargestellt: 
Pflanzen, Tiere, Ökosysteme 
- Inanspruchnahme von überwiegend intensiv genutzten Ackerflächen  
- in geringem Umfang Überplanung von Gehölzen (ca. 2.900 m²) 
- insgesamt geringe Eingriffserheblichkeit bezüglich des Schutzguts Arten und Bio-

tope 
 

Landschaftsbild und Erholung 

- Überplanung von landschaftsästhetisch gering bedeutsamen Strukturen  
 

 Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

- zwangsläufig und unvermeidbar Verlust der Puffer- und Filterfunktion des Bodens 
durch Beseitigung der Deckschichten und Freilegen von oberflächennahen 
Grundwasser dadurch Erhöhung der potenziellen Grundwasserkontaminationsge-
fahr 

- Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse, des Stoff- und Produktionshaus-
haltes und des Temperaturhaushalts 

- geringfügige Veränderungen der Grundwasserstände in der unmittelbaren Umge-
bung 

 
Klima und Luft 

- Erhöhung der ausgleichenden Wirkung der Wasserflächen gegenüber Tempera-
turspitzen  

- geringfügige Zunahme der Nebelhäufigkeit und -intensität in einem nicht spürbaren 
Maß 

-  während der Abbauphase Emissionen von Abgasen und Staub 
 

Mensch, Kultur- und Sachgüter 

- durch den Fahrverkehr Lärmbelastungen in der Umgebung des Abbaus   
- keine nennenswerten Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 

des Menschen  
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- Verlust an landwirtschaftlicher Produktionsfläche 
 
 

Gesamtfazit 

Insgesamt sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter als relativ ge-
ring einzustufen. 
Die vorhabensbedingten Eingriffe werden im Zuge einer naturschutzfachlich orientier-
ten Rekultivierung kompensiert. Die Flächen werden nach der Rekultivierung zwar 
andersartige, aber mindestens gleichwertige Biotope aufweisen.  
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7. Beschreibung der Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen im Zuge 
der Rekultivierung 

 
7.1 Nachnutzungskonzept und Grundsätze der Gestaltung 
 

Ziel der Rekultivierung und Nachnutzung des Kiesabbaus ist, möglichst hochwertige 
Fläche für die Natur und den Naturhaushalt zu schaffen. Eine naturnahe Entwicklung 
mit Flachwasserzonen und ggf. Biotopgestaltungsmaßnahmen ermöglicht dieses Ziel.  
Bezüglich der Umsetzung der Nachfolgenutzung bestehen im Gebiet günstige Voraus-
setzungen aufgrund des vorhandenen Besiedlungspotenzials im naabnahen Bereich 
und des Vorhandenseins ausreichender Abraummassen für die Rekultivierung. Für ei-
ne hochwertige Entwicklung von Lebensraumstrukturen ist es erforderlich, durch die 
Geländemodellierung im Zuge der Rekultivierung bzw. Renaturierung die entsprechen-
den standörtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Für die Pionierarten, die in anderen 
Abbaugebiet in verschiedenen Bereich festgestellt wurden (Flussregenpfeifer, Fluss-
uferläufer, Kreuzkröte) ist es erforderlich, Standorte mit geringer Vegetationsbede-
ckung, also frühe Pionierstadien, immer wieder bereit zu stellen. 

 Im Band II. 18 des Landschaftspflegekonzepts Bayern „Kies-, Sand- und Tongruben“, 
wird die Bedeutung von Kiesabbaustellen als potenzieller Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren betont. 

 
 Die Besonderheit des Kiesabbaus als Eingriffstatbestand liegt – wie bereits angedeutet 

– darin, dass sich nach Beendigung der Abbautätigkeit die ausgebeuteten Flächen bei 
entsprechender Umgestaltung hochwertige Lebensräume entwickeln können. 

 Es muss daher Ziel der ohnehin notwendigen Rekultivierung sein, diese so zu gestal-
ten, dass die Rekultivierungsmaßnahmen auch tatsächlich die Qualität von Kompensa-
tionsmaßnahmen aufweisen, und daher der eingriffsbedingte Kompensationsbedarf 
durch eine entsprechend gestaltete Rekultivierung abgedeckt werden kann. Die Eingrif-
fe sind zwar vergleichsweise gering, insbesondere im Hinblick auf den Arten- und Bio-
topschutz. Dennoch besteht im Sinne des Naturschutzgesetzes die Verpflichtung zu 
Ausgleich und Ersatz, v.a. für die erheblichen, wenn auch unvermeidbaren Eingriffe im 
Bereich der Schutzgüter Boden und Wasser. Im Zuge der Rekultivierung werden Er-
satzmaßnahmen durchgeführt, die insbesondere im Hinblick auf den Arten- und Bio-
topschutz, das Landschaftsbild sowie die Erholungseignung mittel- bis langfristig eine 
spürbare Aufwertung gegenüber dem heutigen Zustand vor dem Abbau bewirken. Sol-
che Ersatzmaßnahmen sieht das Bundesnaturschutzgesetz bei nicht möglichem Aus-
gleich explizit vor.  
 
Unter Berücksichtigung der speziellen Situation des Naturraums bzw. des Standorts im 
Gebiet sind Maßnahmen zur Schaffung und dem Erhalt einer hohen Standortvielfalt 
geplant. Hierzu sind insbesondere folgende grundsätzliche Gestaltungsprinzipien zu 
berücksichtigen:  

- Schaffung unterschiedlicher Nährstoff- und Feuchteverhältnisse unter absoluter 
Dominanz nährstoffarmer Standorte und Bereiche im Schwankungsbereich des 
Grundwassers 

- Schaffung unterschiedlicher Mikrohabitatbedingungen durch unterschiedliche Bö-
schungsneigungen und Kleinrelieftypen zur Erweiterung des potentiellen Arten-
spektrums 

- Schaffung unterschiedlicher Wassertiefen mit entsprechend unterschiedlichen 
Strahlungs-, Temperatur und Belichtungsverhältnissen und damit vielfältige Le-
bensbedingungen für Pflanzen und Tiere 

- Verwendung unterschiedlicher Substrate und Materialien, z. B. Belassen bzw. 
Schaffung von Rohbodenstandorten zur Nachahmung der natürlichen Auendyna-
mik, Einbringen von Wurzelstöcken und Totholz sowie sandiger und kiesiger Sub-
strate 
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- unterschiedliche Gestaltungsintensitäten 

- Schaffung einer hohen Strukturdiversität 

- Berücksichtigung biotoptypischer Erfordernisse (z. B. Freihalten der Steilufer; Auf-
wölbung der Kiesschüttungsflächen etc.) 

 
 Generell sollen im Bereich der Mittelwasserlinie möglichst große Flächen geschaffen 

werden, d. h. die Böschungen sind hier sehr flach zu gestalten, da die Übergangsberei-
che von Wasser zu Land aufgrund ihres starken Rückgangs in unserer heutigen, inten-
siv genutzten Agrarlandschaft aus naturschutzfachlicher Sicht höchste Bedeutung be-
sitzen. 

 
 Eine Widmung für Erholungszwecke o.ä. ist nicht vorgesehen. 

Insgesamt sollen in allen Uferbereichen möglichst große Flächen im Bereich des Was-
serspiegels geschaffen werden, um ausgedehnte Flachwasserzonen zu etablieren.  
Zur Rekultivierung wird ausschließlich vor Ort anfallendes Abraummaterial ohne 
Oberbodenanteile verwendet.  

 
7.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
 Vermeidungsmaßnahmen durch Lage der Abbaugrenzen  

- Erhalt Auwald an der Naab (Maßnahme AV1) 
- Erhalt des Altwassers im Osten (Maßnahme AV2) 

 
 Minimierungsmaßnahmen im Zuge des Abbaus  

- Oberbodenabtrag außerhalb der Vogelbrutzeit (Maßnahme AM1) 
- Abbau in mehreren Abschnitten (Maßnahme AM2) 
- In den Randzonen (vornehmlich im Osten) Anlage von: Kleinstrukturen (Holz, 

Wurzelstöcke), Sand- und Kieshaufen (Maßnahme AM3) 
- Anlage einzelner, kleiner Gebüschgruppen aus Dornsträuchern für Hecken-

brütende Vogelarten (Maßnahme AM4) 
  

Minimierungsmaßnahmen mit Erreichen des jeweiligen Abbauziels  
- in den Uferzonen Einrichtung bzw. Anlage von Flachwasserzonen, Kiesbän-

ken, Kiesinseln im Flachwasser, Rohbodenstandorten (Maßnahmen AM5 
und AM6) 

- Ergänzung des Auwalds entlang der Naab und dem Altwasser durch Pflan-
zung von Silberweiden und Stieleichen sowie weiteren Arten der Auwälder 
(Maßnahme AM7) 
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7.3 Beschreibung des Rekultivierungs- und Entwicklungskonzepts 
 

Wie bereits ausgeführt, ist die Schaffung möglichst großer Flachwasserzonen wesent-
liches Ziel der Rekultivierung bzw. Renaturierung. Es ist geplant, knapp 3,24 ha Flach-
wasserzone zu schaffen. 
Der Umfang der Flachufer wird vor allem durch die begrenzte Verfügbarkeit von be-
triebseigenem Auffüllmaterial beschränkt. Um das im Rekultivierungsplan bzw. Land-
schaftspflegerischen Maßnahmenplan dargestellte Konzept realisieren zu können, ist 
nach einer überschlägigen Massenermittlung knapp 400.000 m³ Abraum erforderlich. 
 
Nachfolgende Berechnung gibt einen Überblick, in welchem Umfang und welchen Be-
reichen der angefallene betriebseigene Abraum zur Herstellung der erforderlichen Ab-
standsflächen wie auch Uferböschungen Verwendung findet. 
 
Die Böschungen werden in einem Neigungsverhältnis von 1 : 2 im Trockenbereich, im 
Nassbereich ebenfalls mit einer Neigung von 1 : 2 hergestellt. Im Bereich zur Naab 
werden die Böschungen mit 1:2,5 erstellt. Im Bereich des Wasserstandes werden die 
Böschungen mit 1:5 modelliert. 

 
 
Berechnung der benötigten Abraummassen zur Herstellung der erforderlichen 
Abstandsflächen und neuen Böschungen 
 
 Länge: ~ 3.000 m; Breite: ~ 7 m; Höhe: ~ 8 m,  

Böschungsneigung im Mittel: 1 : 2,2 / 2,5 (im Bereich zur Naab)  
  
 Menge: ~ 190.000 m³ 
 

 
geplante Rückverfüllung zur Herstellung der Abstandsflächen  
mit örtlichem Abraum:       190.000 m³ 

 
Berechnung der benötigten Abraummassen zur Herstellung von Wechselwas-
ser-/ Flachwasserzonen 

Für die Herstellung von Wechselwasser-/ Flachwasserzonen werden Abraummassen 
in einer Größenordnung von ca. 226.000 m³ benötigt. Der Berechnung wird eine 
durchschnittliche Auffüllhöhe entsprechend des Mittelwasserspiegels von rund 7,0 m 
zugrunde gelegt. Die Größe der Flachwasserzonen entspricht der Darstellung im Re-
kultivierungs- bzw. Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan. 
 
Flachwasserzone (Kennzeichnung im Rekultivierungsplan: „FW“): 
 
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage eines 3D-Modells 
 
 
- Flachwasserzone 1 

Fläche: ca. 6.160 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 43.120 m³ 
 

- Flachwasserzone 2 
Fläche: ca. 1.680 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 11.760 m³ 
 

- Flachwasserzone 3 
Fläche: ca. 4.070 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 28.490 m³ 
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- Flachwasserzone 4 
Fläche: ca. 2.450 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 17.150 m³ 
 

- Flachwasserzone 5 
Fläche: ca. 4.200 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 29.400 m³ 
 

- Flachwasserzone 6 
Fläche: ca. 13.800 m² 
Benötigte Abraummassen: ca. 96.600 m³ 

 
         Summe: ca. 226.000 m³ 

 
 
 
zur Verfügung stehender Abraum             ca. 618.000 m³ 

 
Rückverfüllung (Abstandsflächen und Böschungen)             190.000 m³ 
Rekultivierung (Wechselwasser-/ Flachwasserzonen)             226.000 m³ 
 

benötigte Abraummassen                 416.000 m³ 
 

Der anfallende Oberboden ist für die geplante Rekultivierung nicht geeignet und wird 
außerbetrieblich verwertet. Überschüssiger Abraum kann in Absprache mit dem WWA 
in weiteren Abbaufläche des Antragstellers bei einem Defizit an Abraum zur Rekultivie-
rung verwendet werden. Die Rekultivierung mit den anfallenden Abraummassen erfolgt 
parallel zum Abbau. 
Über den Abbauzeitraum von ca. 15 Jahren hinaus ist bis zum endgültigen Abschluss 
der Rekultivierung ein Zeitraum von weiteren 2 Jahren erforderlich. 

 
Das für den Bereich des geplanten Abbaus vorgesehene Rekultivierungskonzept um-
fasst eine Reihe von Biotoptypen und Nutzungsstrukturen, die im Folgenden erläutert 
werden. Bezüglich der zu schaffenden Biotoptypen sei im Übrigen auf das Land-
schaftspflegekonzept Bayern, Teilband II.18 "Kies-, Sand- und Tongruben" verwiesen, 
in dem weitere allgemeine Hinweise zur Gestaltung gegeben werden. 

 
 
 Freie Wasserzone unterschiedlicher Tiefen 
 
 Die freie Wasserzone wird nach Beendigung des Abbaus bzw. der Rekultivierung die 

größten Flächenanteile einnehmen (Wasserfläche ca. 27 ha). 
 Diese Wasserfläche mit einer Tiefe von bis zu ca. 7,0 m kann potentiell vollständig von 

Pflanzen besiedelt werden (sowohl freischwimmende als auch am oder im Boden haf-
tende Wasserpflanzen). Eine Differenzierung der Gewässertiefe ergibt sich im Bereich 
der Ufer, wo eine unterschiedliche Böschungsneigung auch unterhalb des sich einstel-
lenden Seewasserspiegels berücksichtigt wird. 

 Über die aus ökologischer Sicht anzustrebende Tiefe einer Nassbaggerung findet man 
in der einschlägigen Literatur unterschiedliche Angaben. Die angenommenen Mindest-
tiefen schwanken zwischen 4 m und 10 m, bei denen sich eine stabile thermische 
Schichtung wie bei einem typischen natürlichen Stillgewässer einstellen kann. Da sich 
die Maximaltiefen hier abbaubedingt ergeben, bestehen im Zuge der Rekultivierung 
keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die Wassertiefen. 

 Die sich einstellenden Wassertiefen von 6,50 - 7,50 m sind jedoch als günstig zu be-
werten, da sich bei flachen Gewässern relativ bald ein so rascher Stoffumsatz einstellt, 
dass sich die anfangs oligotrophen Verhältnisse schnell in eutrophe Verhältnisse ver-
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ändern. Flachere Bereiche, wie sie an den Ufern entstehen werden, bieten anderer-
seits den Vorteil, dass sie schneller von Pflanzen besiedelt werden und dort auch die 
Plankton-Biomasse je m³ Wasser höher ist. Damit entstehen insgesamt sehr günstige 
Verhältnisse mit größtenteils relativ tiefen Bereichen, die eine schnelle Eutrophierung 
verhindern, und flacheren an den Uferbereichen mit schneller biotischer Besiedlung. 

 Kurzfristig werden sich Unterwasserrasen ansiedeln, z. B. aus Armleuchteralgen, die 
auf relativ oligotrophe Verhältnisse angewiesen sind, und deshalb vor allem im Früh-
stadium der Sukzession Aussiedlungsmöglichkeiten finden. Langfristig werden sich 
Laichkraut-, Tausendblatt-, Hornblatt- oder Schwimmblattgesellschaften einstellen, die 
eher eutrophere Bedingungen bevorzugen. In den flacheren Bereichen ist die Ausbil-
dung von Röhrichten, Großseggenriedern sowie Zweizahn- und Zwergbinsengesell-
schaften zu erwarten. 

 Für die Seeboden- und Ufergestaltung darf ausschließlich nährstoffarmes, humusfreies 
bzw. anstehendes Material verwendet werden. Entlandungsmaßnahmen sind auch 
langfristig nicht erforderlich. 

 Langfristig kann der gesamte Komplex an Wasserflächen, die durch die Vielzahl an Ab-
bauvorhaben entstehen, auch eine Bedeutung als Rastgebiet für durchziehende Vo-
gelarten, v. a. Limikolen, erlangen, wie einige Beispiele an Stauseen oder größeren 
Weihergebieten zeigen. 

 Das Zielbiotop für die Wasserfläche ist S122 - Stillgewässer, bedingt. naturnah 
 
 
 Wechselwasserzonen mit kleinen Mulden und Kleingewässern, Kiesschüttungen, 

Aufbringen sandigen Materials, Wurzelstöcke (Totholz) 
 
 Wasserwechselzonen mit kleinen Mulden und Klein- bis Kleinstgewässern sind heute 

auch im Naabtal sowie generell sehr selten geworden. 
 Wie im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt, sind entlang der Ufer solche 

Strukturelemente in variabler Flächengröße und Ausformung vorgesehen. Um be-
stimmte schützenswerte Pflanzen- und Tierarten, die einen nährstoffarmen Standort 
bzw. insgesamt eine geringe Dichte der Vegetation benötigen sowie allgemein einen 
langsamen Verlauf der Vegetationsentwicklung zu fördern, muss auch hier in jedem 
Fall auf die Verwendung von nährstoffreichem Oberbodenmaterial verzichtet werden. 

 Als Ziel der Vegetationsentwicklung werden Röhrichte unterschiedlicher Artenzusam-
mensetzung, Binsenfluren oder Großseggenbestände angestrebt. Diese Entwicklung 
hängt im Wesentlichen von der Mikroreliefierung, dem kleinsträumig differenzierten 
Nährstoffangebot und der Korngrößenzusammensetzung des Materials sowie von der 
Höhe des Wasserstandes und der Dauerhaftigkeit des Wassereinflusses ab. 

 Kleinstgewässer, die z. T. nur eine periodische, z. T. aber auch eine mehr oder weni-
ger permanente Wasserführung aufweisen, stellen potentielle Laichhabitate für Amphi-
bien, besonders in den früheren Pionierstadien v. a. für Arten wie Kreuzkröte, Gelb-
bauchunke und Knoblauchkröte, dar. Insbesondere die Kreuzkröte kann als typische 
Art der Abbaustellen angesehen werden. Eine relativ geringe Gewässergröße und ei-
nen relativ niedrigen Wasserstand mit geringer Bewuchsdichte sind Ansprüche, die 
diese Art an ihr Laichhabitat stellt. Zumindest teilweise sollten diese Tümpel abgedich-
tet werden, z. B. durch Einbringen bindigen Materials auf der Sohle (z. B. mit Sedimen-
ten des Waschwassers) und Verpressen durch mehrmaliges Befahren. 

 Die Flachwasserzonen weisen mittelfristig ein hohes bis sehr hohes floristisches und 
faunistisches Artenpotential auf. Im Zusammenhang mit den übrigen Abbaustellen im 
Gebiet, den primären Restlebensräumen des Naabtals sowie den weiteren, hier vorge-
sehenen Maßnahmen entsteht somit ein ganzjähriger Lebensraum für eine Vielzahl 
von Arten. 

 Im Zusammenhang mit dem Kiesabbau steht auch die Schaffung von Flachwasserzo-
nen. Solche Strukturen weisen eine spezielle Vegetationsentwicklung auf. Hier siedeln 
sich auf dem zunächst nassen, flach überstauten Feinsand-Untergrund Schachtelhal-
me und Rohrkolben an. Mit dem Bestandsschluss des Pionierröhrichts stellt sich all-
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mählich Schilf ein. Mit fortschreitender Auflandung fällt die Fläche trocken, es breitet 
sich ein Schilfröhricht aus, welches sich nach und nach zu einem Feuchtgebüsch aus 
Weiden, Erlen und Birken entwickelt. 

 
 In einigen Bereichen, die teilweise in die Flachwasserzonen eingebunden werden, so-

wie auch oberhalb in den Abstands- und Böschungsbereichen, werden Kiesschüttun-
gen in einer Schichtstärke von ca. 15 cm aufgebracht. In solchen Bereichen, in denen 
relativ grobkörniger Kies verwendet werden sollte, soll eine besonders langsame bzw. 
auf nährstoffarme Verhältnisse angewiesene Floren- und Faunenentwicklung eingelei-
tet werden. Nach Möglichkeit sollten die Flächen über einen längeren Zeitraum hin 
mehr oder weniger vegetationsfrei bleiben. Deshalb soll hier vor dem Aufbringen der 
Kiesschüttungen der Oberboden abgeschoben werden. 

 Durch diese zusätzliche Strukturbereicherung werden anspruchsvolle Arten dürrer bzw. 
heißer Offenlandstandorte gefördert. Ein potentieller Brutplatz wird auch für typische 
kiesbrütende Vogelarten wie Flußregenpfeifer oder Flußuferläufer geschaffen. Diese 
Arten hatten ursprünglich ihre Primärbrutgebiete an unregulierten Flussufern mit wei-
ten, vegetationsarmen Sand- und Kiesbänken. Da solche Strukturen in der heutigen, 
intensiv genutzten Landschaft fast vollständig fehlen, sind solche Arten auf Sekundär-
standorte in Abbaustellen angewiesen, welche erfahrungsgemäß bei günstiger Struktu-
rierung häufig sogar noch während des laufenden Abbaus angenommen werden. Auf-
grund der artspezifischen Ansprüche sollen solche Flächen zusammenhängend min-
destens 20 m x 20 m groß sein, der Bereich sollte außerdem etwas höher als die Um-
gebung liegen (leicht aufgewölbte Form der Kiesschüttungen). Von den Arten werden 
als Ersatz für die Fließgewässer auch größere Stillgewässer als obligate Zusatzstruktur 
angenommen, was in ausreichendem Umfang vorhanden ist. Der Flussregenpfeifer 
und der Flussuferläufer wurden in nahe gelegenen Abbaugebieten mehrfach nachge-
wiesen. 

 Das Ziel für die Flachwasserzonen ist S31 – Wechselwasserbereiche, 
Das Zielbiotop für kiesige Flächen ist O41 - vegetationsarme Kiesflächen, 

 Das Zielbiotop für sandige Flächen ist O421 - vegetationsarme Sandflächen, 
  
 

Steilwand  
 
 Wie Beobachtungen im naabnahen Kiesabbaugebiet zwischen Schwarzenfeld und De-

iselkühn zeigen, werden steile, sandig-kiesige Abbauböschungen von den in der Roten 
Liste Bayerns bzw. der Oberpfalz als gefährdet eingestuften Uferschwalben als sekun-
därer Bruthabitat angenommen. 

 Die Uferschwalbe spiegelt die Verbreitung noch im Abbau befindlicher, aufgelassener 
oder renaturierter Kies- und Sandgruben wider. Sie kann heute als der typische Brutvo-
gel von Abbaustellen eingestuft werden. Durch Flusskorrekturen und Landschaftsver-
bauung sind ehemalige Steilufer oder Böschungsrutschungen als primärer Lebens-
raum der Art verschwunden. Durch Verlagerung des Lebensraums in geeignete Ab-
baustellen konnte sich der vorher rückläufige Bestand wieder einigermaßen erholen. 

 Um einen möglichst großen Effekt zu erzielen, sollen die im Rahmen des Abbaus ge-
schaffenen Böschungen im Zuge der Rekultivierung nachmodelliert werden (Neigung 
maximal ca. 1:0,8), um den Uferschwalben sowohl direkt nach dem Abbau sowie 
nochmals im Zuge der Rekultivierung ein Brutröhrenangebot zu bieten. Nach Möglich-
keit sollten die Flächen unmittelbar oberhalb der Steilwände von Gehölzaufwuchs frei-
gehalten werden, da die Uferschwalben einen freien Anflug zur Brutröhre benötigen. 
Durch Erosion ist jedoch zu erwarten, dass diese steilen Wände innerhalb weniger 
Jahre eine flachere Neigung aufweisen werden. Eine eigene Bilanzierung erfolgt hierfür 
nicht. 
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Sukzession - Gehölzlebensräume 

 
 Es zeigt sich am Beispiel der bereits seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten ausge-

kiesten Weiher sowie deren Uferbereichen, dass bei ausbleibender Störung eine meist 
rasche Ansiedlung von Gehölzen mit z.T. relativ hohen Artenzahlen stattfindet. Die 
Sukzession verläuft dabei auf anstehendem humosem Oberboden über kurzlebige und 
ausdauernde Ruderalfluren sowie Altgras- und Hochstaudenfluren letztlich zu Gehölz-
aufwuchs. 

 In den rekultivierten, trockenen bis frischen Bereichen, wo ebenfalls auf eine Oberbo-
denandeckung verzichtet werden muss, geht die Entwicklung voraussichtlich langsa-
mer und verläuft über eine andere Sukzessionsreihe. 

 Auch mit dieser Maßnahme sowie dem Verzicht auf Oberbodenandeckung wird eine 
Nährstoffarmut des Standorts angestrebt, welche aufgrund der übermäßigen Nährstoff-
verfügbarkeit in der heutigen Kulturlandschaft eine aus naturschutzfachlicher Sicht hö-
herwertigere Biotopentwicklung wie beispielsweise eine Gras-/Krautflur mit Mager-
keitszeigern erwarten lässt. Das Zielbiotop nach der Biotopwertliste der BayKompV ist 
K123 mäßig artenreiche Säume. 
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7.4 Bilanzierung  
 
 

Bilanzierung nach der Bayerischer Kompensationsverordnung (BayKompV) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durch das Vorhaben bzw. die damit einhergehende Rekultivierung erfolgt nach der 
BayKompV ein höherwertiger Zustand als vor dem Eingriff. Als S122 wurde eine 40 m 
Uferlinie gewählt. Rechnerisch beträgt der Überschuss 1.134.212 Wertpunkte, welcher 
in ein Ökokonto überführt werden kann. Der für das Vorhaben tatsächlich notwendige 
Ausgleich ist im Rekultivierungsplan dargestellt. 

Biotop- und Nutzungstyp WP Beeintr.-

faktor

Fläche (m²)

A11 Acker (intensiv) 2 0,4 297.451

G11 Grünland (intensiv) 3 0,4 17.389

L522 Weichholzaue 15 1 330

B213 Feldgehölze 12 1 2.572

V32 Wirtschaftsweg 1 0,4 1.001

Summe 295.042

Ermittlung des Kompensationsbedarfs nach Anlage 3.1 BayKompV

Wirkung Komp.bedarf (Wertpunkte)

Kiesabbau 400

Kiesabbau 237.961

Kiesabbau 20.867

Kiesabbau 4.950

Kiesabbau 30.864

Ermittlung des Kompensationsumfangs nach Anlage 3.2 BayKompV für den Kiesabbau

WP Biotop- und Nutzungstyp WP Aufwertung Fläche (m²) Komp.umfang 

(Wertpunkte)

1 S122 Stillgewässer, bedg. naturnah 10 9 22.812 205.308

1 S31 Wechselwasserbereiche 9 8 4.069 32.552

1 K123 mäßig artenreiche Säume 7 6 3.378 20.268

1 O421 vegetationsarme Sandflächen 9 8 5.538 44.304

Summe 302.432

Ausgangszustand Prognosezustand Kompensation

S21 Abbaugewässer

Biotop- und Nutzungstyp

O641  Ebenerdige Abbauflächen (bindig)

O641  Ebenerdige Abbauflächen (bindig)

S21 Abbaugewässer

Ermittlung des Kompensationsumfangs für das Ökokonto

WP Biotop- und Nutzungstyp WP Aufwertung Fläche (m²) Komp.umfang 

(Wertpunkte)

1 S122 Stillgewässer, bedg. naturnah 10 9 67.776 609.984

1 S31 Wechselwasserbereiche 9 8 28.291 226.328

1 K123 mäßig artenreiche Säume 7 6 13.047 78.282

1 O41 vegetationsarme Kiesflächen 9 8 13.553 108.424

1 O421 vegetationsarme Sandflächen 9 8 8.803 70.424

2 K123 mäßig artenreiche Säume 7 5 8.154 40.770

Summe 1.134.212

A11 Acker (intensiv)

S21 Abbaugewässer

S21 Abbaugewässer

O641  Ebenerdige Abbauflächen (bindig)

O641  Ebenerdige Abbauflächen (bindig)

O641  Ebenerdige Abbauflächen (bindig)

Ausgangszustand Prognosezustand Kompensation
Biotop- und Nutzungstyp
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8. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)  
 

 Wie bei allen Eingriffsvorhaben ist auch im vorliegenden Fall zu prüfen, inwieweit bei 
den europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, eu-
ropäische Vogelarten) Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG ausgelöst 
werden. 

 
 Durch Herr Diplom-Biologen Bernhard Moos, wurden Aussagen zum speziellen Arten-

schutz vorgelegt, folgende Maßnahmen sind zu beachten: 
 

  
  Vermeidungsmaßnahmen durch Lage der Abbaugrenzen  

- Erhalt Auwald an der Naab  
- Erhalt des Altwassers im Osten 

 
 Maßnahmen im Zuge des Abbaus  

- Oberbodenabtrag außerhalb der Vogelbrutzeit  
- Abbau in mehreren Abschnitten  
- In den Randzonen (vornehmlich im Osten) Anlage von: Kleinstrukturen (Holz, 

Wurzelstöcke), Sand- und Kieshaufen  
- Anlage einzelner, kleiner Gebüschgruppen aus Dornsträuchern für Hecken-

brütende Vogelarten 
  

Maßnahmen mit Erreichen des jeweiligen Abbauziels  
- in den Uferzonen Einrichtung bzw. Anlage von Flachwasserzonen, Kiesbän-

ken, Kiesinseln im Flachwasser, Rohbodenstandorten  
- Ergänzung des Auwalds entlang der Naab und dem Altwasser durch Pflan-

zung von Silberweiden und Stieleichen sowie weiteren Arten der Auwälder 
 
Gutachterliches Fazit der saP 
Von den in Bayern vorkommenden, europäisch geschützten Arten wurden im Pla-
nungsgebiet zur Erweiterung Kiesabbau bei Asbach und seinem nahen Umfeld Arten 
aus den Gruppen der Fledermäuse, Biber und Vögel nachgewiesen, die dort auftre-
ten oder potenziell auftreten können. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass bei 
Fledermäusen, Biber und europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie keine Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden. 
 
Für diese Arten, die im Planungsgebiet und dem nahen Umfeld vorkommen oder po-
tenziell vorkommen können, sind die projektbedingten Wirkfaktoren und Wirkprozes-
se unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (CEF- und Vermei-
dungsmaßnahmen vgl. Kap. 3) so gering, dass die ökologische Funktion der betroffe-
nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird 
und keine Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen ent-
steht. 
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